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Information zur Kirchlichen Bestattung  
 
 
Kirchliche Bestattungen finden in der Kirche in Ins oder in den von der Kirchgemeinde Ins 
gottesdienstlich genutzten Räumen statt. 
 
Wir nehmen uns Zeit für den Abschied. 
 

 Die kirchlichen Bestattungen finden in der Regel wochentags um 14.00 Uhr, sams-
tags um 10.30 Uhr statt. 

 Wichtiger Bestandteil sind Lebenslauf, Musik und Predigt. 

 Sarg oder Urne sind üblicherweise bei der Feier dabei. 

 Zuständig ist die Pfarrperson des letzten Wohnortes der verstorbenen Person.  

 Organist und Sigrist werden von der Pfarrperson aufgeboten und von der Kirchge-
meinde entschädigt. 

 Für Mitglieder der Kirchgemeinde Ins entstehen keine Kosten, ausser für Solisten 
und zusätzliche Proben der Organisten.  

 Betreffend technische Hilfsmittel im Gottesdienst gilt die Weisung vom 27.04.2009. 

 Die Erdbestattung oder Urnenbeisetzung findet in der Regel nach der Abdankung 
statt, begleitet von der Pfarrperson. 

 Es besteht die Möglichkeit, nach der Feier das Kirchgemeindehaus für ein Zusam-
mensein zu mieten. 

 
 
In der Aufbahrungshalle sind Abschiedsfeiern mit einer Pfarrperson möglich.  
 

 Es sind Feiern ohne Musik und Gesang, ohne Kollekte und Glockengeläut.  

 Sie finden zu den üblichen Abdankungszeiten statt.  

 Die Vermietung des Raumes läuft über die Einwohnergemeinde Ins. 
 
Die Pfarrpersonen sind bereit, auch Menschen, deren Angehörige aus der Kirche ausge-
treten sind, zu beraten und zu betreuen. Auf Wunsch ist eine kirchliche Bestattung mit 
Kostenfolge möglich.  
 
Weitere Überlegungen und Erfahrungen zu Trauerfeiern finden Sie unter: 
www.ref-kirche-ins.ch. 
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Der Kirchgemeinderat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


